
Turn- und Sportverein 1901 e.V. Kaisersesch 

Abteilung Leichtathletik 

Koblenzer Straße 19 

56759 Kaisersesch 

Der Abteilungsvorstand hat folgende Trainings- und Verhaltensregeln beschlossen: 
 
 
Trainings- und Verhaltensregeln 
 
1. Das Training beginnt pünktlich nach der ausgeschriebenen, auf der Internetseite der 

Abteilung veröffentlichten Zeit.   
Alle Sportler/innen haben sich  pünktlich vor Beginn des Trainings vor der Halle / vor dem 
Stadion einzufinden. Die Gruppe betritt gemeinsam die Halle. Diese wird zum Beginn des 
Trainings geschlossen, danach ist kein Zugang mehr möglich, da der Trainer / die 
Trainerin sonst vom Trainingsbetrieb zu sehr abgehalten wird.  
 

2. Ausschließlich Vereinsmitglieder sind berechtigt an den Trainingsstunden teilzunehmen. 
Ausnahmen werden für maximal drei Schnupperstunden gewährt.   
 

3. Die Richtgrößen der Trainingsgruppen sind 20 Teilnehmende. Interesse am Training ist 
bei der Trainerschaft anzumelden, ggf. werden Wartelisten geführt.  
 

4. Besuchskinder dürfen nicht am Training teilnehmen. Der Trainerschaft ist vorbehalten 
diesen Kindern ein Zugang zum Training zu gewähren.  
 

5. Die der Sportstätte angepasste Kleidung ist mitzuführen, Hallenschuhe dürfen erst in der 
Halle angezogen werden.  
 

6. Mit der Übergabe der Kinder / Jugendliche durch die Eltern / Erziehungsberechtigten an 
die Trainer / Trainerinnen beginnt deren Aufsichtspflicht.  
 

7. Sämtlichen Anweisungen der Trainer / Trainerinnen ist Folge zu leisten.  
Bei Nichtachtung hat die Trainerschaft das Recht, die Sportler / Sportlerinnen vom 
Training auszuschließen. Die Elternschaft, die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, 
während des Trainings telefonisch erreichbar zu sein, um ggf. vom Training 
ausgeschlossene oder verletzte Kinder von der Sportstätte abzuholen. Die telefonische 
Erreichbarkeit ist dem verantwortlichen Trainer zu hinterlassen.  
 

8. Grundsätzlich ist ein fairer, kameradschaftlicher und respektvoller Umgang der Trainer / 
Trainerinnen und der Sportler / Sportlerinnen Voraussetzung für ein gelungenes Training. 
  

9. Speisen dürfen nicht mit in die Halle genommen werden.  
 

10. Getränke sind ausschließlich in bruchsicheren Behältnissen erlaubt, Glasflaschen sind 
grundsätzlich verboten. Die Getränke sind mit in die Halle zu nehmen, die Trainer und 
Trainerinnen sorgen für einen entsprechenden Aufbewahrungsort und ausreichende 
Trinkpausen.  
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11. Der Geräteraum ist nur durch die Trainer / Trainerinnen oder durch deren Erlaubnis zu 
betreten.  
 

12. Jedes Verlassen der Halle ist beim Trainer bzw. bei der Trainerin anzumelden.  
 

13. Im Falle der Verhinderung wird zwecks besserer Trainingsplanung darum gebeten, sich 
rechtzeitig beim Trainer / bei der Trainerin vom Training persönlich abzumelden.  
 

14. Das Training wird durch den Trainer / durch die Trainerin beendet.  
 

15. Die Gruppe verlässt gemeinsam die Sportstätte, die Eltern / Erziehungsberechtigten 
übernehmen ihre Kinder vor der Sportstätte. Die Aufsichtspflicht endet mit der Übergabe 
an die Eltern / Erziehungsberechtigten. Wir bitten die Elternschaft pünktlich zum 
Abschluss des Trainings vor der Sportstätte anwesend zu sein.  
 

16. Sofern Kinder / Jugendliche den Heimweg alleine antreten dürfen, sind die Trainer bzw. 
die  Trainerinnen hierüber schriftlich durch die Elternschaft / Erziehungsberechtigten zu 
informieren. Wir bitten hierfür den anliegenden Abschnitt der Trainerschaft 
auszuhändigen. 

 
 
 
Wir haben gemeinsam mit unserem Kind die vorstehenden Regel besprochen. Spätestens 
nach der dritten Trainingseinheit nach Aushändigung dieses Regelwerkes ist dieses 
unterschrieben bei der Trainerschaft abzugeben und berechtigt zur Teilnahme am Training.  
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift 
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Entlastung des Vereins / der Trainerschaft 
 
 
Hiermit erlaube ich / erlauben wir _______________________ meinem / unserem Sohn, 

meiner / unserer Tochter __________________ den Heimweg vom Training alleine 

anzutreten.  

Die Entlastung der Aufsichtspflicht der Trainer / der Trainerinnen erteile ich hiermit 

ausdrücklich. Die Aufsichtspflicht endet mit dem Verlassen der Sportstätte. 

 
 
 
 
 
Ort, Datum       Unterschrift 
 


